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Zum 75. Jahrgang von ,,Gasschuiz und Luftschutz" 

171 f Olge der Kriegsereignisse der letzten Zeit schien auch das Weiterbestehen tyon ,,Gmschutr 
und Luftschutz" in  Fruge gestelzt. Nach überwirdung der entstandenen Schwierigkeiten wird 
die Zeitschrift jedoch weitererscheinen, und zwar wie bisher in der Regel monatzich. Form und 
Inhalt erfahren zugleich eine wesentliche Ä n d e r U 71, g und E r g ä n z U n g, da die Zeitichrift 
in Auswirkun; eines diesbezüglichen Erlasses nunnz.ehr in' einem besonderen Teil jedes I Ie  f te.9 

,,Amtliche NachTichten für Leitung und -4usbil&ng im Luftschutz" 

bringen wird. Diese amtlichen Beiträge sollen uon a 1 1 e n am Luftschutz führend beteiziqten 
Dienststellen $&gesteuert werden. Grundlegende Erlasse usw. werden im Wortlaut abgedruckt 
und dieser kommentiert oder erläutert, weniger bedeutungsvolle amtliche T;erlautbamingen 
werden lediglich ihhdtsgetreu wiedergegeben oder auf sie in kurzen Ankündigungen hingeuyieseir. 

Daneben sind wie' bisher Aufsät.Te aus a 11 e n G e b i e t k  des Luftschutzes vorgesehen. Hierzu 
bitten wir  unsere Mitarbeiter und Freunde, um in dieser Hinsicht auch weiterhin durch Bereit- 
stellung recht zahlreicher Beiträge aus ihrem Erfahrungsschatz rn untersi%taen. 

.' 

1 

Einige Worte 2% eigener Sache seien hinzugefügt: Zunz zweiten NaJe im Laufe d2eses 
I K7-ieyes haben Schrif twaltung und Trerlag ihre Arbeitsräunze und damit ntinnaehr auch alle 

Arbeitsunterlagen, vor allem di! wertvolle Bücherei sowie die Literatur- und auch d& Bezieher- 
7cartei, eingebüßt. An unsere Leser richten wir daher .die Bitte,  uns beim Neuaufbau nach 

3 Kräften zu unterstützen, ihdem sie um aZles das anbieten, was ihnen in ihren Beständen a n  in- 
und- ausländischer Literatur jeder Art Gber Gasschutz, Luftschutz,  Brandschutz usw. (Bücher, 
Zeitschkften U. a., vor d l e m  auch möglic7&t geschlossene Jahrgänge von  „Gasschutz und Luft- 
SchutzLc) entbehrzieh erscheint. Ferner bitten wir auch alle Bezieher, die die Zeitschrift weiter- 
, hin lesen möchten, um Ujtteilung an  den Verlag, auf welchem Wege und in *welcher Stückzahl 
sie sie bkher erhalten haben. 

eginn des 15. Jahrgangs von ,,Gmschmtz und Luftschwtz" steht somit im Zeichen des 
WZederau f baues unter besonders erschwerenden Verhältnissen und dennoch mgleich der weiteren 

r Ausgestdtung unserer Zeitschrifi. Fir hoffen, unseren Lesern damit das beste Rüsjzeug für 
ihre angesichts der zunehmenden Schwere der feindlichen Terrorangrife besondem verunt- 
wortungscoiZe Tätigkeit in den kommenden l a g e n  und Wochen z u  geben \unter der Devise 
,,Si frqctus illabator otIois iinpnvidum feru'nt rminae". Be i  einer BoZchen Einstellung eines jeden 
wird auch diese schwere Zeitspanne überwunden werden urui? a n  ihrem. Ende unser Sieg stehen. 

c 

'I . 
.SchriftwaZtung und Terlcry 

von  ,,GaYschutz \ und Luftschutz'<. - 

, -  

Erfahrungen irn Werkluftschutz 
Bearbeitet von der Schriftwaltung von ,,Gasschutz und Luftschutz" auf Grund 
von Erfahrungsberichten und Erlassen (in entsprechender Auswahl) 

- Im Laufe der Kriegsjahre hat der W e r k l u f t -  i s t  '6S, d i e  V o r a u s s e t z u n g e n  f u r  d i e  
s c h u t z  eine erhebliche Ausgestaltung und viel- A u f r e c h t e r h a l t u n g  d e r  P r o d u k t i o n  b e i  
seitige Fortentwicklung erfahren müssen, aber an U n d n a c h L U f t a n g r i f f e n z U s c h a f f e n. 
seiner ~ grundsatzlichen Aufgabe, die der ihn be- D a z u g e h o r t n e b e n d e r  S i c h e r u n g w i c h - 
treuende ehemalige Reiclisverbaiid der Deutschen t i g c r B e t r i e b s t e i 1 e U n d E i n r i c h t U n g e 11 
Industrie, heute R e i c h s g r u p p e  I n d u s t r i e ,  be- v o r  a l l e m  d e r  S c h u t z  d e r  G e f o l g s e h a f t .  
reits in seinem ersten Merkblatt „Industrieller Luft- =Uber die durch den Krieg bedingtcn verschieäcnt- 
schutz" vom 1. Dezember 1931 umriß, hat sich nichts liehen Neuerungen und Entwicklungsmaßnahmen ini 
geandert. iVoch immer gilt: 0 b e r s t e s G e s e t z Werkluftschutz ist wiederholt in dieser Zcitschrift 
f u r  a l l e  M a ß n a h m e n  i m  W e r k l u f t s c h u t z  berichtet worden. So nahmen in letzter Zeit zur 

2 '  



Frage der Brandbekimpfung verschiedene Autoren gen4). Auf die Bedeutung der Materialsicherung 
in unterschiedlicher Richtung das Wort*), anschau- durch Anlegen von Zweitarchiven sei  in diesen1 
lich gehaltene Erlebnisberichte legten Zeugnis von Zusammenhang besonders hingewiesen. Die Entwick- 
der erfolgreichen Betatigung im Ernstfalle abz), und lung ist hier noch im Fluß, und die bisher in1 

schließlich wurden besonders aktuelle Sonderfragen Schrifttum behandelten Verfahren 5)  durften noch 
aus berufener Feder behandelts). Die nachstehende nicht die endgultige Losung darstellen. M o d e 11 - 
Arbeit unternimmt den Versuch, verschiedene Er- 1 a g e r, die fur die laufende oder geplante Erzeugung 
fahrungen im Werkluftschutz, sofern sie fui- unseren bestimmt sind, durfen nicht geschlossen in mnem 
Leserkreis von Interesse sind und soweit sich ihre! Raum' untergebracht werden, sondern sollen auf 
Bekanntgabe aus kriegsbedingten Grunden verarit- mehrere voneinander entfei-nt gelegene Raume ver- 
worten laßt, aufzuzeigen. teilt werdena). Auch ist die Brandempfindlichkeit 

dieser Lager durch entsprechcnde Impragnierungen Was zunachst die Frage der S i c h e I' U n g, w i c h- nach Moglichkeit herabzusetzen. t i g e r  B e t r i e b s t e i l e  u n d  W e r k s e i n r i c h -  , 
t U n g e n betrifft, so haben neuere Erfahrungen ge- Was nun den S c h U t z d e r i m W e r k e b e - 
zeigt, daß alle diese Einrichtungen und Maschinen s c h a f t i g t e n P e r s o n e n betrifft, so sind grund- 
verhaltnismaßig unempfindlich und selbst durch satzlich fur a 1 1 e Gefolgschaftsmitglieder, gleichviel 
schwere Fliegerangriffe nur in geringem Umfange ob Deutsche oder Auslander, ausreichende Deckungs- 
beschadigt worden sind, sobald fur  einen ausreichen- moglichkeiten zu schaffen. B o m b e n s i c h e r e 
den S p 1 i t t e r s c h U t z gesorgt worden war. F3ur L S. - R a u  m e, wie Bunker und Stollen, sind in 
diesen Splitterschutz sind fruhzeitig bestimmte Vor- erster Linie den im Werke tatigen deutschen Frauen, 
Schriften und Richtlinien gegeben worden, und sofern im ubrigen unersetzlichen deutschen und fremden 
die vorhandenen Ausfuhrungen nicht den obigen Facharbeitern vorzubehalten. Es ist selbstverstand- 
Bestimmungen entsprechen, müssen sie entweder liCh, daß bei Belegung von LS.-Raumen verschiedener 
verbessert oder durch vorschriftsmaßige Ausfuhrun- Sikherheitsgrade fur deutsche Arbeiter den Vorrsng 
gen ersetzt werden. Bei der Wichtigkeit dieses hat.- Bei der PJanung und Anlage von LS.- 
Schutzes sei betont, daß auch v o r Wiederaufbau D e c k U n g s g r a b  e n ist eine Auflockerung der 
beschadigter Werke die erhaltenen wichtigsten Ma- darin ZU schutzenden Personen dadurch herbeizu- 
schinen durch Splitterschutzwande zu Schutzen sind. ' fuhren, daß die einzelnen LS.-Deckungsgraberi- 
Fortlaufende Beachtung ist den grundsatzlichen Anlagen moglichkt weit voneinander getrennt und 
Anordnungen ubei- Auflockerung in der Aufstellung den Vorschriften entsprechend jeweils nur mit einem 
von Maschinen zu schenken; insbesondere ist eine Fassungsvermogen von nicht mehr als 50 Personen, 
Anhaufung gleichartiger Maschinen an einer Stelle nach Moglichkeit noch weniger, anzuordnen sind. 
tunlichst zu vermeiden. Fur die Schutzwirkung der LS.-Deckungsgraben ist 

es von wesentlicher Bedeutung, daß sie moglichst 

deckung flach, hochstens 1:2 angeboscht wird. In die Erhaltung der G e r a t e ,  W e r k z e u g e ,  N ~ F -  
rn e n  t e i ' e' ufi  d , konstruktiver Hinsicht haben sich Fertigbauteile aus ' o h s i, o f f e von besonderer Bedeutung. uber ihren Stahlbeton als Bauelemente für die Ausfuhrung von 

Neben dem Schutz der Maschinen ist naturgemaß unter Erdgleiche gelegt werden und daß die Erd- 

d e r H a ' b m a t ' r i a ' i e n 

Schutz sei hier nur gesagt: Eine ganz wesentliche LS.-Deckungsgraben gegenube, anderen ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ h -  
Schutzmaßnahme liegt darin, daß man grundsatzlich rungen uberlegen gezeigt. Eine gute Schutzwirkung 
vermeidet, mehr von allen diesen Dingen im Werk haben auch Holzkonstruktionen, insbesondere die mit 
vorrat& zu haben, als dies zur kurzfristigen Auf- Nagelbrettrahmen und Faschinenauskleidung, be- 

wiesen. Dagegen haben sich Bauarten in Stampf- rechterhaltung der Produktion unerlaßlich ist. 
Schließlich muß auch eine Anhaufvng der p e r ; beton und aus Mauerwerk, die keine Biegungsfestig- 

s o n 1 i c h e n R a b e d e r G e f o 1 g s c h a f t s o w i e keit besitzen, nicht bewahrt. Bauausführungen, die 
v o n b e t i i e b s e i g e n e m, d e m A r b e i t e r die entsprechenden Horizontalkrafte nicht aufneh- 
1.e i h w e i s e U b e r 1 a s s e n e m M a t e r i a 1, wie men konnen, wie reines Trockenmauerwerk aus 
Arbeitskleidung und leicht bewegliche wertvolle Ar- Ziegel- und Formsteinen, sind grundsatzlich auszu- 
beitsgeräte, als da sind Reißzeuge, Rechenschieber, scheiden. 
Kameras U. a., dadurch vermieden werden, daß man . I ~ ~ ~  der s t e i g e r u n g d e r p r o d u k t i o n oder 
die Leute anhalt, dikse Gegenstande jeweilig mit der s c h a f f u n g z u s a t z 1 i c h e Ti p r o d u k t i o n 
nach Haus zu nehmen. Dies gilt auch fur die Gas: muß naturgemaß eine entsprechende Erweiterung 

Selbstschutz zu gebrauchen ist. Noch zu erwagen Materialien Hand in Hand gehen. Bei allen N e, u -, 
Ware in dieser Richtung, ob und wieweit auch Fer- u m - u n d E r w e i t e r u n g s b a u t e n, einschlie5- 
tigungsunterlagen kleineren Umfanges durch Dezen- 
tralisation auf diese Art gesichert werden konnten. 
Naturgemaa besteht hier eine Gefahr der Ver- 
schleppung, der aber wohl durch entsprechende 1) G r U n e r t, Feuerlöschanlagen im WLS. in „Gasschutz und Luft- 
Maßnahmen, wie Kontrollen, Appdle, Reversunter- < "'f,'Z,'; i f ' $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e  und abwehrende BrandSchutzmaßnahmen im 
Zeichnungen U. a., begegnet werden konnte. WLS. In ,.Gasschutz und Lutftschutz" 13 (1943) 163. 

AUS vorstehendem ergibt sich bereits die Wichtig- und Lutschutz" 14 (1944) 131. 
keit der Sicherung von F e r t i g U n g s U n t e r - schutz" 12 (19421 128, 
1 a g e n U n d s 0 n s t i g e m A r c h i v g U t, wie Be- 
triebsorganisationsinterlagen, Karteien, Dokumente, 
Patentschriften, Konstruktionszeichnungen, Biblio- 
thekskataloge usw. Angesichts ihres hohen Wertes 14 (1~44) ,E, 
und ihrer grundsatzlichen Bede\utung fur  die Auf- (lE2i ::; r,  Fernsprecher im WLS. In „Gasschutz und Luftschutz" 12 

rechterhaltung des Betriebes kann nicht genug betont 9) vgl. M L c h a e I ,  VerwaItungsanordnuugen zur Sicherung wert- 
werden, daß dieses Schrifttum unmittelbar oder vollen Schriftgutes im berkluftschutz. In „Gasschutz und Luftschutz" 
mittelbar gesichert werden mu5. Unter diesem Ge- 125)('g! BaUm, Luftschutz d a  Archive. In „Gasschut und Luft- 
sichtspunkte sind auch von den verschiedensten schutz" 12 (1942) 167 (dort auch weitere Literatur). 
Dienststellen diesbezugliche Anordnungen ergan- uud Luftschutz" 1o (1940) 161. 

3 

maske, die bestimmungsgemaß gleichzeitig auch im der LS,Maßnahmen fur Gefolgschaft, Maschinen und 

P e i 11, Hinweise für Brandbekämpfung im WLS. in „Gasschutz 

S t i I 1  i n g. Luftschutz in Teerfabrteu. In ,.Gasschutz und Luft- 

S i 1 o m o n, Löschschaum bei Fliissngkeitsbriudeu. In .,Gasschutz 

S c h U t z in ..Gasschutz und Luftschutz" 12 (1942) 130. 
3) G i 1 1  Y. Lenkung von Rohstoffen. In „Gasschutz und Luftschutz" . 

und Luftschutz 12 (1942) 175. 
?I K e r n 111 „ G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  wid Luftschutz.. 12 (1942) 15. 

6)  Vglg. R a m s a U e r. Brandschutz in Modellagern. In .,Gasschutz 



iich ober- und unterirdischer Veriagerungen, ist das angestrebt werden, die hofzernen Dachdeckungen 
zuständige Luftgaukommando bereits bei der V o r - durch nicht brennbare Baustoffe, (Ersatz von Holz- 
p 1 a n U n g einzuschalten. Eine rechtzeitige Tuch- Schalungen durch Wellblech, nichtbrennbare Bau- 
fuhlung mit ihm bei allen geplanten LS.-Maßnah- platten, z. B. Betondielen usw.) zu ersetzen. Zumin- 
men beschleunigt deren Durchführung, erspart Zeit, dest sind feuersichere Felder im Abstand von etwa 
Baustoffe und Arbeitskräfte und bewahrt das Werk 20 bis 30 m in die Dachhaut einzuziehen. Derartige 
und damit die Produktion vor unnotiger Arbeit und nichtbrennbare Felder müssen auch zur Trennung 
vermeidbaren Ausfällen. von verschiedenen Werkstatten eingezogen werden, 

v e r 1 a g e r u n g v 0 n um bei in durchgehender Konstruktion ausgefuhrten 
B e t r i e b e n aus stark luftbedrohten in bisher weni- Dacheindeckungen das Ubergreifen des Feuers von 
ger betroffene Gebiete muß planmaßig und unter Werkstatt ZU Werkstatt ZU erschweren. Soweit dies 
strengster Berücksichtigung aller Forderunggen des noch nicht geschehen ist und 'auch andere Maßnah- 
Luftschutzes verfahren werden. Eine Zurüc$stellung men nicht moglich sind, müssen die DachstUhle 
von L S . - M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  in der Annahme, daß der neue zumindest mit Feuerschutzmitteln behandelt werden. 
Standort des Betriebes sicherer und daher eine Erfahrungsgemmäß bieten, auch samtliche h ö 1 - 
Durchfuhrung der LS.-Maßnahmen nicht oder- weni- z e r n e n Brandbomben- 
ger notwendig sei, wäre vGllig verfehlt und konnte angriffen eine Gefahr und fuhren leicht zu Total- 
schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. . schäden. Somit muß alles, was brennbar und nicht 

Naturgemaß stellen al1e diese vol-beugenden, zum unentbehrlich ist, aus den _Betrieben entfernt wer- - 
Schutze von Material und ~ & ~ ~ ~ ~ ~ l  bestimmten den. Hierzu gehören U. a. hqlzerne Arbeitstische, 
Arbeiten, die durch s e 1 b s t h i 1 f e getätigt werden' Regale, hölzerne Schranke aller Art, Meisterbuden 
müssen, eine recht erhebliche zusatzliche Belastung USW. Daß alles überflüssige Transport- und Ver- 
für die im Werk Schaffenden dar. ~~~t~ aller per- packungsmaterial aus den Betrieben zu entfernen 
sonellen und mater.iellen Beanspruchung,mussen sie ist, versteht sich von selbst. Eine laufende Kontrolle 
jedoch- geschafft werden. N a c h großeren Schadens- hat diese Maßnahme Zu uberwachen- 
fallen wird in der Regel Fremdhilfe in ausreichen- Auch H 0 1 z b a r a c k e n sind besondere Gefahren- 
dem Maße gewahrt werden können. Sie wird jedoch quellen bei Angriffen mit Brandbomben und anderen 
schneller geleistet werden und damit um SO wirk- !brandstiftenden Mitteln und wirken als Feuer- 
samer Sein können, Wenn die VOraUSsetZUngen dafür, bracken, das heißt, sie sind nicht nur selbst ge- 
als ,da sind Arbeitskrafte, Baustbffe, Transportmittel, fähr>det, sondern bilden auch f& die Umgebung eine 
vorbeugend ' schon bei Zeiten sichergestellt worden zusitzliche Gefahr. Sie müssen daher, Soweit dies 
sind. nur irgend möglich ist, aus den Betrieben entfernt 

Im Anschluß an die vorstehend erorterten grund- werden. Folgerichtig dürfen auch B a r a c k e n - 
sätzlichen Erkenntnisse sollen zunachst einige 1 a g e r in Zukunft nicht mehr neben Produktions- 
S o n d e r e r f a h r U n g e n der letzten Zeit behan- Stätten errichtet werden. Eine bestimmte Sicher- ' 
delt werden: heitszone ist einzuhalten. Auch in Barackenlagern 

Die Vorschriften über V e r d u5n k 1 U n g verlangen rnuß der LS.-Bereitschaftsdienst sichergestellt sein; 
nach wie VQr allergroßte Beachtung und peinliche insbesondere sind für die mit Auslandern belegten 
Befolgung, vor allem ist im Bereich des Werkluft- Lager geeignete, möglichst deutsche Führungskrafte 
Schutzes auf unentflammbares oder feuerhemmend einzuteilen. 
imprägnie'rtes Material ZU Verdunklungseinrichtun- In der wichtigen Frage der L i> s c h w a s s e r  v e r - 
gen großter Wert zu legen. s o  r g'u n g gilt der Grundsatz, daß die Betrigbe von 

Ferner hat sich gezeigt, daß die zur Zeit fies der Öffentlichen Loschwasserversorgung unabhangig 
Schichtwechsels bei Nacht mit beleuchteten Fahr- sein müssen. ,Deshalb sind, über das gesamte Be-- 
rädern an- und abfahrenden Gefolgschaftsmitglieder triebsgelande verteilt, moglichst viele unabhängige 
das Werk bei Luftgefahr oder Fliegeralarm gefähr- Wasserentnahmestellen (Feuerloschteiche, Flach- 
den. Zur Vermeidung dieser L i c h t s c h 1 a n  g e n spiegelbrunnen, Zisternen U. &) sowie an vorhan- 
hat sich eine strenge und in kurzen Zeitabständen denen Gewässern (Flusse, Teiche, Schwimmbassins) 
zu wiederholende Uberprufung der Verdunklungsein- standig benutzbare Entnahmestellen und Zufahrts- 
richtungen an  den Fahrradern auf den Abstell- Wege zu schaffen. An diesen Wasserentnahmestellen 
platzen bewährt. Bei Öffentlicher Luftwarnung oder sind mindestens Splitter- und trümmersichere, zweck- 
Fliegeralarm sind die Arbeiter bereits an den Werk- mäßig halbversenkte Boxen fur transportable Aggre- 
toren über die bestehende Luftgefahr zu unterrichten gate (2. B. für die Tragkraftspritze Ts. 8) zur Wasser- 
und sollen nur gruppenweise das Werk verlassen. forderung zu errichten. LS.-Wandspritzen, Lösch- 
Weiterhin sind die Ortspolizeibehörden ermächtigt, Wasser in Behaltern von 100 bis 300 Litern, Eimer 
durch polizeiliche Anordnungen die Einschaltung der sowie Löschsand in Tuten und Karren sind Überall 
Fahrradlampen innerhalb bestimmter Gebiete ,um die im Betriebe reichlich aufzustellen. 
Werke herum zu verbieten. Die in W ä l d e r n  g e l e g e n e n  B e t r i e b e  

Als besondere Gefahrenquellen haben sich die haben besondere Maßnahmen gegen einen Massen- 
G 1 a s w ä n d e in den Fabrikationsstätten erwiesen. 'abwurf von brandstiftenden Mitteln zu treffen. Unter 
Sie sind daher dit Ausnahme der Oberlichter nach grundsatzlicher Beibehaltung des Baumbestandes ist 
Möglichkeit zu entfernen und durch Wande aus das Waldgebiet in der naheren Umgebung des 
unbrennbaren Materialien zu ersetzen. Das hier- Werkes durch zwei bis drei Meter breite Feuer- 
durch freigewordene Glas ist an geeigneter Stelle als schutzstreifen (Wundstreifen) in Brandabschnitte 
Reserve sicherzustellen. aufzuteilen, und diese sind ständig von allem brenn- 

baren vaterial, wie Unterholz von Windbruch, Äste 
s e i t i g U n g und Gestrüpp, freizuhalten. Die unabhängige Losch- 
im Werk, insbesondere von Holzfußboden, holzernen Wasserversorgung ist weitestgehend auszubauen, 
Dachkonstruktionen und Dachschalungen, in hohem Wasserwagen und Sondergerat zur Waldbrand- 
Maße bewahrt. Die ,,E n t h o 1 z U n g" ist daher in bekämpfung, darunter auch , Motorbaumsagen, sind 
Fabrikationsstatten mit Engpaßfertigungen und be- bereitzustellen. Die WLS.-Kräfte und weitere Gefolg- 
sonders empfindlichen Maschinen mit allem Nach- schaftsmitglieder sollen durch Forstbeamte in der 
druck vorzunehmen. Bei derartigen Gebauden muß Waldbrandbekampfung geschult werden. Alle LS.- 

~~i einer erforderlichen 

E i n r i c h t U n g e n 1 bei 

' 

, , 

. 

Zur Minderung der Brandgefahr hat sich die B e - 
b 1- e n n b a r e n B a U t e i 1 e n v o n 
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3Iaßriahrrien sind in engster Fuhlung mit der Kreis- Schilder, die zweckmaßig mit Leuchtfarbe gemalt 
polizeibehorde (Landrat) zu treffen. Etwaige Ab- sind, vorzubereiten, durch deren Aufstellung inner- 
wiirfe sind durch Streifendienst sorgfältig zu er- halb des Werkgelandes der kurzeste Weg zur jewei- 
kunden, die Errichtung von Beobachtungsturmen ligen Befehlsstelle zu finden ist. A U f g a b  e d e S 
und Einrichtung von Erkundungstrupps erscheinen W L S. - L e i t e r s ist es, dafür zu sorgen, daß die 
zweckentsprechend. Von jedem Brandfall sind die luftschutzmaßige Abwehrbereitschaft des Betriebes 
Forstbeamten sofort zu verstcindigen, die Brand- j e d e r  z e i t gewahrleistet ist. 
bekkmpfung und Beorderung von Hilfskraften unver- Dazu gehOrt vor allem, a U s r e i c h e n d e WLS- 
züglich in die Wege zu leiten. Krafte auszubilden und einzuteilen. Falls deren Ge- 

Eine gesonderte Betrachtung erfordern die Luft- Stellung aus der jeweils laufenden Schicht nicht 
angriffe auf b e s o n d e r s b r a n d e m p f i n d - moglich ist, sind die fehlenden WLS.-Krafte als 
1 i c h  e I n  d u s t r i  e w e r k e. Auch bei ausschließ- L u f t  s c h u  t z - B  e r  e i t s c h a f t s d i e n s t zu ka- 
lichen Abwürfen von Sprengbomben pflegen in die- sernieren. Ihre dezentralisierte Unterbringung in1 
sen Betrieben schon zu Beginn des Angriffs zahl- Werk ist aus Gründen ihrer Erhaltung erforderlich. 
reiche Einzelbrade zu entstehen. Ihre Bekampfung Eine verstärkte Umstellung des Betriebes auf Nacht- 

. muß durch werkeigene Krälte mit allen Mitteln und schicht hat sich ebenso bewahrt wie die Schaffung 
so schnell wie moglich aufgenommen werden. einer Einsatzreserve aus kasernierten Auslandern 
Namentlich verlangen die Luftangriffe auf M i n e - unter deutscher Führung. 
r a 1 0 1 b e t r i e b e infolge ihrer hohen Empfindlich- Alle Gefolgschaftsmitglieder muSSen in der Be- 
keit großte Aufmerksamkeit der hierfür bereitgestell- kämpfung von Entstehungsbranden ausgebildet sein, 
ten LS.-Krafte. Standigt-s Zusammenarbeiten zwi- desgleichen möglichst auch in der Ersten Hilfe. Um 
schen der Betriebsführung und den Löschkraften ist im Bedarfsfall auf eine großere Anzahl von F e U e r - 
daher sicherzustellen. Für ortsnahe Abteilungen sind s c h U t z - F a c h k r a f t e n zurückgreifen zu konnen," 
alle Planungs- und einsatzmäßigen Vorkehrungen sind s a m t 1 i c h e Betriebsingenieure im Einverneh- 
durch die Abteilungskommandeure im Einvernehmen men mit der ortlichen LS.-Leitung im Feuerschutz 
mit der Betriebsführung ZU treffen, für  ortsfremde auszubilden.. Als besonders zweckmaßig hat sich er- 
Abteilungen sind ortskundige Lotsen in ausreichen- wiesen, die hauptberuflichen Werkfeuerwehren mit 
der Anzahl von den Werksleitungen bereitzuhalten. WLS.-Feuerlöschkraften zu durchsetzen und beide 
Die K 0 m m a n  d e u r e der LS.-Abteilungen (mot) Teile in engster Fühlung miteinander arbeiten ZU 
haben sich möglichst frühzeitig eingehende Orts- lassen. 
kenntnisse auf ,Grund persönlicher Erkundung und Voraussetzung f U r  den richtigen E i n S a t Z w e r k - 
Rücksprachen mit dem WLS.-Leiter anzueignen. f r e m d e r K r 5 f t e und damit für eine rechtzeitige 
Samtliche Kompanie- und Zugführer müssen an den Schadensbekämpfung bei großeren Zerstörungen ist 
ortlichen Anweisungen teilnehmen. Empfehlenswert die fortlaufende und genaue Unterrichtung des ört- 
ist es, einfache Wasserplane und UmgebUngsskizzen lichen LS.-Leiters über die Lage im Werk, die auch 

. mit Einzeichnung besonders empfindlicher Stellen bei AusfalI der Fernsprechleitungen sichergestellt 
werden muß.- Die Bereitstellung einer ausreichenden 

Auf Grund vorstehender Brandschutzerfahrungen . Anzah1 von M e ' d e r n für dieSen Zweck und ihre 
haben sich auch einige zweckmäßige Änderungen in Ausrüstung mit Kraf!radern oder wenigstens Fahr; 
der des wLs. rädern ist unbedingt erforderlich. Die? Benachrich- 

tigung des Örtlichen LS.-Leiters hat über das zu- ergeben: 
ständige Polizeirevier oder über den LS.-Abschnitt 

Um unnötige Verluste ZU vermeiden, sollen in den zu erfolgeIl. Sind keine großercn Schäden entsfanden 
oberen Stockwerken keine Brandwachen mehr auf- und ist somit der Einsatz auswärtiger Kräfte nicht 
gestellt werden. Die hierfür eingeteilten Krafte wer- notwendig, so ist der WLS.-Leiter verpflichtet, dem 
den spätestens bei Fliegeralarm in geeigneten örtlichen LS.-Leiter auch darüber unverzüglich Mel- 

gezogen, die ihre Bereiche wiederholt durch Kontroll- tungen im Rahmen eigener Erkundungen die bei gang@ zu zwei bis drei Mann wahrend des Flieger- Werken eingetreknen Schaden und deren Ausmaß 
alarms und nach der Entwarnung überprufen. Nur umgehend festzustellen. 
in besonders brandgefährdeten und wichtigen Be- Es hat sich gezeigt, daß bei umfangreichen Schä- triebsteilen können ausnahmsweise Brandwachen in den, die sich über das gesamte Werk erstrecken, ein der bisherigen Art (zwei bis drei Mann) aufgestellt N e r a n k o m m e n a n d i e s c h a d e n s t e 1 1 e n werden. Voraussetzung hierfür ist jed8ch das Vor- auf den hierfür vorgesehenen Wegen nicht immer handensein vorschriftsmäßigeii Splitterschutzstande. möglich ist. Die mS.-Leiter haben in- solchen Fällen 
Auch die bisherigen €I y d I' a n t e n t r U p p s des bei der Kräfteanforderung gleichzeitig dem Ürtlichen 
Werkluftschutzes fallen in gleicher Weise wie die LS.-Leiter anzugeben, auf welchem Wege die werk- Feuerschutztrupps des Erweiterten Selbstschutzes fremden Einsatzkräfte heranzuführen sind, damit 
nuhniehr fort'). Dafür aber hat sich für die Bekamp- Umwege und Umleitungen vermieden werden. Im fung von Branden in großen Hallen der Werkanlagen ubrigen sind die Wege zu den Brandherden durch die Aufstellung sogenannter ' ,,H a 11 e n - F e U e r -. Wegraumen der Trümmermassen und Einebnen von w e h 1- e n", die mit Tragkraftspritzen Ts 8 aus- Bombentrichtern so schnell wie ,möglich wieder be- 

fahrbar zu machen. Hierzu ist es zweckmäßig, den t gerüstet sind, bewährt. 
s c h a d e n s b e k a m p f U n g anrollenden oder bereits eingesetzten LS.-Abteilungen innerhalb des Werkes liegt in den Handen des WiS.- (mot) soWie den Polizeieinheiten durch den wLs.- Leiters, der im engsten Einvernehmen mit dem Be- Leiter Werkeigene Kräfte oder etwa verfügbare Wehl.- triehführer seine Maßnahmen nach den betrieb- macht~Hilfskommandos zur Verfüguhg zu stellen, liehen Erfordernissen zu treffen hat; letzterer muß die beim Freimachen der Zufahrtswege behilflich daher für den WLS.-Leiter dauernd erreichbar sein. sind. Die sofortige Entlassung dieser Hilfskräfte, 

iußerlich deutlich zu kennzeichnen. Da mit ihrer zustellen. 
Verlegung infolge Feindeinwirkung immer gerechnet 

' werden muß, sind weithin sichtbare, transportable 

I 

anzufertigen. J 

B r a n  d s c h u t z o r g a n i s a t i o n 

, 

Luftschutzräumen Oder LS*-Deckungsgräben zu dung z u  erstatten. Auf der anderen Seite haben die 
s c h n e 1 1 - L i> s c h t r U P P s (1 : 8) LS.-Reviere, LS.-Abschnitte und brtlichen LS.-Lei- zusammen- 

* 

Die Führung der 

Die B e f e h ' s s t e l1 e d e s w L s. - L e i t e r ' ist sobald sie nicht mehr benotigt werden, ist sicher- 

71 vg1. auch S, 7 dieses H ~ ~ ~ ~ ~ .  
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Zum Schluß seicn noch einige Hinweise uber dic Bei B e t r i e b s v e r 1 a g e r U n g e 11 ist es iiot- 
Behandlung der L S. - G e r a t e auf Grund rieuerer wendig, das LS.-Gerat mitzunehmen. Werden dar- 
Erfahrungen gegeben: ' uber hinaus LS.-Gerate benotigt, so ist seitens des 

Die innerhalb und außerhalb von Gebauden des RCIL. vorgesehen, diese zusatzliche Ausrustung im 
Werkes ungenutzt bevorrateten L o s c h g e r a t e an Rahmen des moglichen bereitzuste11en. 
Wasserstocken (Wandhydranten) sind abzunehmen Wie dies bereits einleitend gesagt und begrundet, 
und in den Abrufraumen der Schnell-Löschtrupps sind die aufgezeigten neueren Erfahrungen im Werk- 
zu deren Verfügung bereitzustellen. luftschutz unvollstandig und lückenhaft und stellen 

daher kein geschlossenes Ganzes dar. Dem Werk- 
Bei F1iegera1arm sind samt1iche T u ' e n v ' n luftschutzmann werden sie nicht viel Neues bringen, 

U' a g e n s c 11 U P P e n zu offnen, damit untergestellte ;,ielleicht wil.d er aber die Zusammenfassung in die- 
Fahrzeuge im Gefahrenfalle unverzüglich heraus- ser Form begriißen und in ihr hier und da doch 

einige Anregungen fur seine schwere Aufgabe finden. gezogen werden konnen. 
Wo die 6rtlichen Verhaltnisse es zulassen, sind bei Daruber hinaus aber steht zu hoffen, daß vor- 

Luftgefahr die F e U e r 1 ö s c h f a h r z e U g e aus den stehende Arbeit den Luftschutzorganen des Erwei- 
Betrieben herauszuziehen und in entsprechender Ent- terten Selbstschutzes und der Wehrmachtanlagen, 
fernung, splittergeschützt, abzustellen. In diesem . denen das Gebiet des Werkluftschutzes mehr oder 
Fall muß fur exakte Nachrichtenübermittlung, mgg- weniger fremd ist, manches Interessante, und Ver- 
lichst durch Melder, gesorgt werden. wertbare bieten wird. 

, c 

'1 

AMTLICH E- NACHRICHTEN 
FUR LEITUNG UND AUSBILDUNG IM LUFTSCHUTZ 

1. Organisation des Luftschutzes, LS.- der Kirchenglocken sich eindeutig von den1 
sonstigen Lauten unterscheidet. 

5, ,Durch das Reichsministerium für Volksaufklarung 
und Propaganda wird die Bevolkerung der be- 
troffenen Gebiete uber die Bedeutung des Signals 

Luftlandealarm 
Mit  ErlaB des Oberkommandos de r  Luftwaffe, aufgeklart werden. 

Luftwaffenführungsstab/Arbeitsstab Ls. - kz. 6. Die Auslosung des Signals ,,Luftlandealarmc~ liegt 
41 k 34. 50 (' 11'C/B) - vom 28. Dezember 1944 t bei den ortlichen LS.-L&ern bzw- den LS.-Warn- 

kommandos. ist  das  Signal ,,L U f t 1 a n d e a 1 a r m" ein- 
gefuhrt worden. Der Er laß  hat folgenden Wort- 7. Den Befehl zur Auslosung des ,,Luftlandealarms" laut:  erteilt der Standortälteste, in Städten und Land- „Im Einverstandnis mit Wehrmachtfuhrungsstctb/ * gemeinden ohne Standortaltesten der i>rtlichc po- 

lizeiverwalter. Org. wird befohlen: 
1. Für Gebiete, in denen Absetzen feindlicher Luft- 

landetruppen oder Fallschirmspringer zu befurch- 
ten ist, wird einheitlich das Signal „ L u f t -  Diesem Erlaß folgte am 20. Januar 1945 ein 
1 a n d e a 1 a r m" eingeführt. 

,,Zu 0. a. Erlaß wird von einem Gauleiter als 2. Weiche Gebiete als besonders bedroht anzusehen Aeichsverteidigungsliommissar berichtet, daß Stul.m-. 
sind, bestimmen die LGK in Zusammenarbeit 'mit . ladten mit Kirchenglocken bereits als Alarmzeichcn 

bei Hochwassergefahr verwendet wird. den Reichsverteidigungskommissaren. 
3. Durch das Signal „Luftlandealarm" werden Es kann daher eine gleichzeitige Verwendung der 

Truppen, Eingreifreserven, Volkssturm und alle Kirchenglocken für Luftlandealarm oder fur andere 
sonstigen Abwehrkrafte alarmiert und ergreifen 
die im eihzelnen durch die Standortaltesten den 
ortlichen Verhältnissen entsprechend ZU bestim- mit den Gauleitern  als Reichsverteidigungskommis- 
menden Maßnahmen. saren den Einsatz von beheifsmaßigen Alarmmitteln 

bei Luftlandealarm. 

Warn- und Alarmdienst 

I'm Auftrag: Lindner." 

i Zusatzerlaß mit folgendem Wortlaut:  

Zwecke nicht in Betracht kommen. 
Die Luftgaukommandos regeln im Einvernehmen - 

4.  Das Signal ,,Luftlandealarm" besteht 
_. Im Auftrag: Jacob." 

a) in LS.-Orten mit Großalarmanlagen aus einem P A 7  "-  
5 Minuten lang ununterbrochenen Heulton wie In Durchführung der  in Ziffer 5 des Erlasses 
bei Fliegeralarm, vom 28. Dezember 1944 vorgesehenen Bestim- 

5 Minuten lang währenden Alarm mit. den für Pressenotiz an das Reichsministerium für Volks- 

Veranlassung durchgegeben : mitteln. 
c) Falls vorhanden, konnen an Stelle der Behelfs- , , , L u f t l a n d ~ l a ~ .  

nuten langen Sturmläuten eingesetzt werden. In diesem Kriege ist auf beiden Seiten in großerii 
Es ist das jeweils wirkungsvollere Alarm-. Umfange mit Luftlandetruppen und Fallschirni- 

mittel zu wählen. Springern operiert worden. Bei seinen Luftlandever- 
Falls Kirchenglocken gewahlt werden, ist suchen in Arnheim hat sich der Feind eine erheb- 

sicherzustellen, daß der Alarm j e d e r z e i t liche Schlappe geholt. Trotzdem Ware es nicht aus- 
ausgelost werden kann. Ferner ist dafür Sorge geschlossen, wcnn auch keine Anzeichen dafur vor- 
zu tragen, daß mißbrauchliche Alarmierung *liegen, daß der Feind seine Versuche auch im Hei- 
ausgeschlossen ist und da5 das Sturmlauten matkriegsgebiet wiederholt. Deshalb inussen auch 

b) in LS.-Orten ohne Großalarmanlagen aus einem mung hat OKL.9 Chef des Luftschutzes, fokende 

Fliegeralarm bereitgestellten Behelfsalarm- - aufklarung und Propaganqa zwecks weiterer 

alarmmittel Kirchenglockcn mit einem 5 Mi- Das Oberkommando der Luftwaffe gibt bekaririt: 
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ini lleimatkriegsgebiet alle vorsorglichrn Maßnah- geschritten werden soll, berucksichtigt werden. -4 I L  

men zur Abwehr derartiger Versuche getroffen der Forderung der Entleerung der Dachboden inuß 
werden, da ES selbstverstandlich notwendig ist, daß jedoch grundsatzlich festgehalten werden. Die i h t -  
fui solche Falle die 'Erdverteidigung organisiert sein leerung der Dachboden ist eine der wichtigsten vor- 
muß und vor uberraschungen schützt. beugenden Brandschutzmaßnahmen. Auch der Feuei- 

Hierzu gehört auch die Einführung des Signals schutzanstrich verliert dort, wo der Dachboden wie- 
„Luftlandealarm". Das Signal „Luftlandealarm" be- der mit brennbaren Gegenstanden belegt wird, seine 
steht aus einem 5 Minuten lang wahrenden Sirenen- Wirkung. Durch die Wiederbelegung der Dachboden 
heulton oder einem 5 Minuten lang dauernden Alarm wird daher die Gefahr der Vernichtung des ganzen 
mit Behelfsalarmmitteln. Der ,,Luftlandealarm" un- Hauses erheblich vergroßert. Partei-Kanzlei und 
terscheidet sich durch seine lange und eindringliche Pras. des RLB. ,sind gebeten worden, die Bevolkerung 
Dauer deutlich von, dem Fliegeralarm. „Luftlande- im Sinne der getroffenen Anordnungen aufzuklaren. 
alarm" ist das weithin horbare Zeichen zum schlag-, 
artigen Aufgebot aller in dem betreffenden Heimat- 
kriegsgebiet sich aufhaltenden mannlichen Verteidi- 
gungskrliftegryppen, Eingreifreserven und Volks- 111. Werkluftschutz 
sturm gegen einen Feind, der unserer vordersten 
Front in den .Rücken fallen will." 

Ir.' Luftschutzrecht 

Im Auftrag: Giesler." 

ITnderung in der Aufstellung der Brandwachen 
, Durch Erlaß des Reichsministers der Luft- 
fahrt, L.In. 13, vom 17. März 1944 - Az. 41 c l  
14.18 Nr. 2537/43, 2 I c b/2 I F - ist eine Äride- 
rung hinsichtlich der Aufstellung der Brand- 

Von einem , Luftgaukommando ist folgender Selbskchutz-Betfieben zur Vermeidung unnoti- 
Bericht vorgelegt worden: ger Verluste angeordnet. Dieser Erlaa sieht U. a. 

,In einer großen Anzahl von Luftschutz-Orten sind vor, daß die Hydrantentrupps aufgelöst werden. 
ausgebombte oder evakuierte Volksgenossen unter- Er bestimmt,, daß die bisherigen Brandwachen 
gebracht worden, von denen ein großer Teil auch zu Schnellöschtrupps zusammenzufassen und in 
Hausrat mitbfachte. Mit diesem Hausrat wurden geeigneten Schutzräumen unterzubringen sind. 

D@ durch die Auflösung der Hydrantentrupps teils Keller, teils Hausböden belegt. 
In den zu Wohnzwecken yiederbenutzten Raumen freiwerdenden Gefolgschaftsmitglieder sind in 

ist nun das Gerat eingelagert gewesen, das infolge 
der Entrumpelung der Bodenraume anderweitig 

. ~ntergebracht~werden mußte und das nun wieder in Nach den inzwischen gemachten Erfahrurigen 
die Bodenräume eingelagert worden ist. Es kann hat sich diese Anordnung bewährt. Es wird 
von einer Entrümpelung der Bodenraume nur noch durch sie eine straffere Führung der Werkluft- 
bedingt gesprochen werden. schutzkräfte und eipe energischere Schadens- 

Die Örtl. LS.-Leiter erbitten deshalb nachtraglich bekämpfung emoglicht- 
die Genehmigilng, diese entrumpelten Bodenraume ' 1 

wieder belegen zu dürfen, weil einerseits der Haus- planspiele in der Werliluftschutz-Lentralschir]e 
der Reichsgruppe Industrie genossen untergebracht werden mÜß, andererseits 

daß die entrumpelten Bodenraume wieder belegt wer- luftschutz-Lei te+ in allen F~~~~~ der F ~ h r u n g  
und des Einsatzes im Werkluftschutz wurden den können. 

Es wird deshalb um eine grundsatzliche Entschei-  auf^ Anweisung und unter Mitwirkurig des 
dung gebeten; ob in die entrumpelten Bodenraume Reichsministers der Luftfahrt (Chef der Luft- 
unter vorstehend geschilderten Umstanden Gerat fahrUL.In.13) in der Werkluftschutz-Zentral- 
wieder eingelagert werden darf. Vorbedingung würde schule der Reichsgmppe Industrie am 13. und 
sein, daß Wasser und Sand ,in besonders reichlichen 14. Dezember 1944 mit den Ausbildungsleiterri 
Mengen bereitzu&el>en sind und daß besonders mit der Werkluftschutzbereichsstellen 2 Planspiele 

' Feuerschutzmitteln behandelte Boden in erster Linie durchgeführt. Die ausgearbeiteten Unterlagen 
in Frage komqnen." hierfür wurden Mon L.In. 13 zur Verfügung ge- 

D~~ hierauf ergangene Eriafi des Reichsmini- stellt. Die Ausbildungsleiter wurden angewiesen, 
sters der Luf$fahrt vom a. januar 1945 - A ~ .  2 a die Werkluftschutzleiter in ihren Bereichen 
16.13 (Chef' der Luftfahrt/L.In. 13/2 11 D) hat durch derartige Planspiele zu schuleri. 
folgenden Wortlaut: 

genossen .in :Wohnungen ergibt sich in manchen 
Fallen. das Bedürfnis, bisher in den beanspruchten 

quartierten anderweitig unterzubringen. Es ist da- 
her mit demqBezugsbericht die Frage aufgeworfen Da die Erfahmng gezeigt hat, U a ß  in vielen 
worden, ob in'solchen Fallen die Wiederbelegung der Fällen die Kräfte der Erweiterten Selbstschutz- 
Dachboden edgegen den erlassenen Anordnungen betriebe nicht ausreichen, um von sich aus ein- 
uber die Entrümpelung oder Entleerung zugelassen getretene Schäden wirksam bekämpfen zu 
werden kann.: Hierzu wird bemerkt: können, ist durch Erlaß vom 27. Oktober 1944 

Es bestehen keine Bedenken dagegen, daß uber die des Reichsministers der Luftfahrt - Az. 41 cl 
nach 5 6 der 111. DVO 2. LSchG in der Fassung vom 18.12 (Chef d. Luftf./L.In 13/2 I B) - zur Er- 
31. 8. 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 507) mögliche Zu- hohung der Schlagkraft des Erweiterten Selbst- 
iassung von Ausnahmen in Einzelfällen hinaus die schutzes in Geschäftsvierteln und unter ahn- 
durch die Umquartierung entstehenden Schwierig- lichen Verhältnissen eine Zentralisierung der 
keiten bei Prüfung der Frage, ~ ob mit Strafen ein- Krafte durch Bildung von E r w e i t e r t e n 

Bodenentmpelung; hier „Wiederbelegung 
entkümpeIter Bodenräume" 

t wachen in Werkluftschutz- und Erweiterten 

die Schnellöscht~pps einzuglieder.rii. 

rat der ausgebombten bzw. umquartierten Volks- i 

aber Raum hierfür nur dadurch ZU beschaffen ist, zur nachdruckliclieren Ausbildung der Werk- 

,,Bei zusatdicher Einquartierung von Volks- IV. Selbstschutz und ~ ~ ~ ~ i t ~ ~ t ~ ~  
Selbstschutz 

Raumen unteggestellte Sachen oder HauslYlt der Um- Bildung von Erweiterten Selbstschutzbereiclieri 
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S e 1 b s t s c 11 U t z b e r  c i c 11 e 11 aiigeorclrict wor- 
deii. 

Schutzes zu erklären. Die Beteiligung an den iiostcii 
richtet sich dann nach den Richtlinien uber die Be- 
teiligung an den von den Gemeinschaften des Er- 
weiterten Selbstschutzes und des Werkluftschutzes Der Erlaß hat folgenden Wort laut :  

„Die Erfahrung zeigt, daß in vielen Fallen die durchzuführenden Maßnahmen vom 13. 10. 1943, 

, 

Kräfte der Erweiterten Selbstschutzhetriebe nicht (RMB]. s. 93). 
ausreichen, um von sich aus eingetretene Schäden 
wirksam bekkmpfen zu konnen. Die Betriebe sind 
demnach auf zusätzliche Hilfeleistung (überlagern- ~ 

Im Auftrag: Knipfer." 

. den Schutz) angewiesen. VI. Verdunklung 
Ganz besonders trifft dies in ausgesprochenen Ge- 

schäftsvierteln zu, in denen eine Hilfeleistung durch zu den Ersten Ausfuhmngsbestimmugen zur 
den Selbstschutz nicht vorhanden ist. In solchen Ge- Achten Dm&fühmgsveror&ung zum Luft- 

schutzgesetz bieten empfiehlt es sich, &f dcn verzettelten Einsatz 
isolierter Kräfte innerhalb der einzelnen Betriebe von 
vornherein Z'U verzichten, statt dessen die verfüg- Im Reichsmini~teteria]blatt (Zentralblatt für das 
baren Kräfte mehrerer Betriebe zu Schnellöschtrupps Deutsche Reich) des Reichsministe~ums des 
zusammenzufassen und geschlossen zum Einsatz zu rnnern N ~ .  1 vom 5. J~~~~~ 19-45 sind die Aus- 
bringen. führungsbestimmungen zur  VIII. Durchfüh- 

Zur Erhöhung der Schlagkraft des Erweiterten rungsverordnung zum LS.-Gesetz abgedruckt,  
Selbstschutzes in Geschaftsvierteln und unter ahn- die eine Zusammenfassung de r  heute geltenden 
lichen Verhältnissen wird deshalb angeordnet: Verdunklungsbestimmungen enthalten. 

1. Mehrere benachbarte Erweiterte Selbstschutz- Im !$ 2 ist festgelegt, daß ,,L i c h t q U e 11 e n 
betriebe, 'die personell zu schwach besetzt sind, i m  F r e i e n ,  d i e  nicht  auße r  Betr ieb gesetzt 
um. selbst wirksam Schaden ZU bekämpfen - bei werden, in  ih re r  Helligkeit soweit herabzusetzen 
Nacht wird dies für die meisten Betriebe zu- sind, daß bei Dunkelheit  und  k la rer  Sicht die 
treffen -, sind ZU einem Erweiterten Selbst- VoA ihnen beleuchteten Flächen aus 500 m Höhe 
schutzbereich zusammenzuschließen. für ein normales Auge nicht wahrzunehmen 

sind. Lichtquellen, die ,aus 5 0 0 m E n t f e r - 2. Ein geeigneter und bewährter Betriebs-LS.-Leiter n u n g roch sichtbar sind, müssen außerdem so ist zum Führer dieses Erweiterten Selbstschutz- abgeschimt werden, daß kein Licht über die 
Waagerechte  nach  oben austritt". Zweierlei i s t  bereiches zu bestimmen. 

3. Aus den in den Erweiterten Selbstschutzbetrieben also ZU beachten: Einmal die Festlegung, daß die 
verfügbaren Kräften (Einsatzgruppen, bei Nacht Helligkeit der Lichtquellen grundsätzlich nicht  
LS. - Bereitschaftsdienste) werden Schnellösch- weiter als 'bis z u  einer Entfernung von 500 m 
trupps gebildet. Die Zah4 der Schnellöschtrupps s ichtbar  sein darf,  und  zweitens, daß. Lichtquel- 
im Erweiterten Selbstschutzbereich richtet sich len nach  oben hin abgeschirmt werden müssen. 
nach der Größe des Bereiches, nach der Zahl der wie dies ge,schieht, bestimmt 5 EJ, der besagt, 
vorhandenen Kräfte und der Wichtigkeit der Be- daß , , , ~ i ~ h t ~ ~ l l , , ~  durch H es a b s e t z e n d e r 
triebe. Als Anhalt für  die Stärke der Schnell- L i c h t 1 e i s t u  n g ,  durch B~~~~~~~ der Licht- 

ausstrahlung (A b s c h i r m e n) oder durch  löschtrupps gilt auch hier 1 : 8. 
4. Bei Aufstellung der Schnellöschtrupps ist darauf gleichzeitige Anwendung beider Maßnahmen zu 

zu achten, daß in jedem Betriebe einzelne Kräfte verdunkeln sind. Dabei sind die Mittel zum Ver- 
zurückbleiben, die hier die Vberwachung des Be- dunkeln der .Lichtquellen so anzudenden,  daß 
triebes übernehmen, notfalls die 'erste Schagens- jede unnöt ige Energievernichtung vermieden 
bekämpfung vornehmen und größere Schäden dem Wird". Hierzu ein Beispiel : Eine, 60-kerzige elek- 
Führer des Erweiterten Selbstschutzbereiches tr ische Birne in einem Treppenhaus soll so ver- 
melden. dunkelt werden, daß  sie nur noch einen senk- 

5. Die zu den Schnellöschtrupps eingeteilten Kräfte rechten Lichtkegel nath unten wirft. Zu  diesem 
begeben sich bei Fliegeralarm in die für sie be- Zweck kann eine Verdunklungsmanschette an- 
stimmten Bereitstellungsräume. von hier aus gelegt werden. Das bedeutet  aber  eine unnötige 
überwachen sie die Betriebe ihres Erweiterten Energievernichtung. Richtiger ist es also, die 
Se]bstschutzberGches durch wiederholte Kontroll- 
gänge zu 2-3 Mann und bekämpfen festgestellte gerer  Leistung oder aber dusch 0ine Luftschutz- 

lampe ohne besondere Abbleadkappe zu er- Brandbomben und Entstehungsbrände. 
setzen. 

6. Bei ausgedehnteren ßränden bestimmt der Führer 
des Emeiterten Selbstschutzbereiches den Ort I m  !$ 4 werden die M i t t e 1 z U m V e r  d U n - 
und Umfang des Einsatzes seiner Schnellösch- k e 1 n der Lichtaustrittsöffnungen a f g e z ä h l t .  , 

trupps entsprechend den von ihm erkannten Dabe,i wird bestimmt, daß  „die Verdunklungs- 
Schwerpunkten der Brandentwicklung. Vorrichtungen 'entweder ausreichend über die  ' 

7. Zur Erhöhung der Sch]agkraft der Schnel]ösch- Ränder  der Lichtaustrittsöffnungen überstehen 
trupps ist die Ausrüstung mit einer tragbaren oder durch  sonst geeignete Mittel lichtdicht ab- 

schließen müssen". Dies gilt insbesondere für Kraftspritze anzustreben. Verdunklungsvorhängei und  Rollos an Fenstern,  
Die Ortlichen LS.-Leiter ernenncn die Fuhrer der bei denen also besonders darauf geachtet werden 

Erweiterten Selbstschutzbereiche nach Maßgabe des muß,  d a ß  nicht  Licht a n  -den Seiten austr i t t .  
6 9, Abs. 2 und 3 der 1.DVO.z.LS.-Gesetz in der Dies k a n n  beisDielsweise dadurch erreicht wer- 
Fassung V O ~  31. 8. 1943. Soweit Kosten für  gemein- den, daß d e r  Vwdunklungsvorhang an beiden 
Same LS.-Maßnahmen, insbesondere für die gemein- Seiten des Fensterrahmens mittels Ringen ein- 
same Anschaffung von LS.-Geräten. entstehen, ist der gehakt  oder  vermittels Reißbrettstiften bemfestigt 
Erweiterte Selbstschutzbereich zugleich nach $ 6 der oder m i t  Hilfe von Klappleisten fest angedrückt 
I. DVO. zu einer Gemeinschaft des Erweiterten Selbst- wird. 

* 

60-kerzige Bi rne  zuvor durch  eine solche gerin- 

, 

i 
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Neu ist, daß „der A n s t r i c h der Glasschei- weisschriften sind bei Gecchaften aller Art mit 
ben von Lichtaustrittsoffriungen nur zulassig Geschaftsschluß zu loschen. Gaststätten mussen 
ist, wenn er lichtdicht ist und wenn das Ver- die Beleuchtung der Hinweisschriften zu Beginn 
dunkeln durch die in Absatz 1 des Q 4 angegebe- der Polizeistunde ausschalten. Bei Theatern 
nen Mittel, wie Klapp- oder Rolladen, Vorhange, und Lichtspielhausern muß die Ausschaltung 
Tafeln oder andere Vorrichtungen aus Blech, bereits % Stunde nach Beginn der letzten Vor- 
Holz, Gewebe, Pappe, Papier, Kunststoffen oder stellung erfolgen. Bei öffentlicher Luftwarriung 
ahnlichen Werkstoffen, erhebIiche technische oder Fliegeralarm sind alle Hinweisschriften SO- 
Schwierigkeiten bereiten würde". Dadurch soll fort ZU loschen. 
erreicht werden, wie in Absatz 4 des angezoge- Endlich sei noch die Bestimmung des Q 7 er- 
nen Paragraphen bestimmt, daß ,,die a u s -  wähnt, in der festgelegt wird, daß , ,d ie  
r e i c h e n d e  B e l l l e u c h t u n g  d e r  I n n e n -  B e l e u c h t u n g  v 0 n 0 f f e  n t 1 i c h  e 11 
r ä U m e durch Tageslicht durch die 'Verdunk- s t r a ß e n, von Bahnen, Hafenanlagen, Wasser- 
lungsmittel nicht wesentlich beeinträchtigt straßen und Grundstücken aller Art außer Be- 
wird". Diese Bestimmung ist verständlich, sie trieb ZU setzen is,v'. Überall dort, wo eine Be- 
soll verhindern, daß Lichtenergie verschwendet leuchtung von Ve&ehrszeichen und sonstigen 
wird und womöglich, verursacht durch unzweck- der Verkehrssicherheit dienenden LichQuellen 
mäßige Verdunklungsmittel, die Helligkeit des notwendig ist, gflt die Anordnung uber die Siehe- 
Raumes so herabgesetzt wird, daß am Tage Licht rung des Straßenverkehrs und die Beleuchtung 
gebrannt werden muß. Weiter bestimmt er, daß der Landfahrzeuge bei Dunkelheit und Flieger- 
,,Belüftungsmaßnahmen so durchzuführen sind, alarm. 
daß kein Licht ins Freie dringen kann". Unnötig Wichtig ist, daß die nach 5 7 der 8. Durchfuh- 

keine besondere Luftungsanlage besitzen, , im ordneten oder zugelassenen Verdunklungserleich- 
Dunkeln nur gelüftet werden dürfen, wenn .da- terungen, die Z. Zt. ebenfalls übersichtlich neu 'durch kein Lichtschein n a h  außen fällt. Das gefaßt werden, d,urch die vorstehenden Bestim- 
bedeutet also, daß in der Mehrzahl der Fälle nur mungen nicht beruhrt werden. 
gelÜftet.werden kann, wenn zuvor das Licht in 
dem betreffenden Zimmer ausgeschaltet oder 2. Maßnahmen mr Anfreehterhaltang und €1- 
durch Blaulicht ersetzt wird (z. B: Räume in 
Krankenanstalten, Schlaf Zimmer). Die, Maßnahmen zur Aufrechterhaltupg und 

Noch eine wichtige Bestimmung bringt der 8 4, Erleichterung des Straßenverkehrs umfassen 
die zwar nicht neu ist, aber hervorgehoben ZU Bestimmungen uber Anbringung von Richt- 
werden verdient, da gegen Sie noch häufig ver- leuchten, Kennzeichnung von Bordsteinen, Trep- 
stoßen wird, nämlich, daß „bei T Ü r e n, die aus pen und Hindernissen auf der Straße sowie Be- 
nicht mit LS..-Lampen beleuchteten InnnenräU- ' leuchtung von Verkehrseinrichtungen. I 

men unmittelbar ins Freie führen, durch Licht- 

Öffnen der Türen nach außen fallt". . wichtigen Straßen, an wichtigen Straßenkresu- 
Zungen und -einmünduneen, Verkehrspunkten 

. Endlich bestimmt der 5 4 in Ziffer 7, daß und Gefahrenstellen vorgesehen sind, sollen so 
,,Lichterscheinungen bei A U 0 e n a r b e i t e n angmrdnet sein, daß sie den Verlauf der 
(z. B. bei Schweißarbeiten) und bei i n d U - Straßen einwandfrei kennzeichnen. Zur Kenn- 
s t r i e 1 1 e n Feuererscheinungen (Z- B. bei Hoch- zeichnung von Bordsteinen, Treppen USW. sind 
Ofen, Kokereien USW.) entweder abzuschirmen die Gemeinden gehalten, a n  verkehrswichtigen 
oder durch andere, den betrieblichen Vorgängen Stellen (Straßenkreuzungen, Übergängen U. a.) 
angepaßte Mittel zu verdunkeln sind'. die waagerechten und senkrechten Flächen der 

5 5 legt fest, wann und für  welche Räume und .Bordsteine etwa in der Breite der Gehwege mit 
Einrichtungen d u n k e l,,b 1 a U e s L i c h t z~ Hinweisanstrichen zu versehen. Die Anstriche 
verwenden ist, so für  Innenräume, deren Aus- sind SO auszuführen, daß etwa 50 cm 1,ange 
gang0 unmittelbar ins Freie führen, Z. B. Ein- Streifen mit gleichgroßen Zwischenräumen ab- 
gankshallen, Vorräume, Hauseingänge, Wind- wechseln. Bei Treppen im Freien sollen die  
fänge, Flure, Lichtschleusen u s ~ .  Blaue Licht- Stufen mit einem in der Gehrichtung im Zick- 
quellen im Freien müssen den Bestimmungen zack laufenden, etwa 15 cm breiten weißen Strich 
nach 5 2, der den Grad der Verdunklung auf die versehen werden. Häuserecken, Zäune, Masten, 
Norm von 500 m Sicht festlegt, entsprechen uIid LaternenPfosten U- dgl- an Gefahrenpunkten, 
nach oben abgeschirmt sein. Straßenbiegungen und Uferstraßen sollen bis zur 

Höhe von etwa 1 m über dem Boden durch Hin- 
Die Ausführungsbestimmungen regeln ferner weisanstriche kenntlich gemacht werden. 

die L i c h t r e k l a m e  und S c h a u f e n s t e r -  
b e 1 e U c h t U n g. Jede Lichtreklame und Schau- Weiter wird bestimmt7 daß b e 1 e U C h t e t e 
fensterbeleuchtung, auch außerhalb der Ver- v: e r k  e h r S Z e i C h e n und Sonstige der Ver- 
clunklungszeit, sind verboten. Dagegen sind kehrssicherheit dienende Lichtquellen, wie1 Sig-- 
leuchtende HinweisSchriften zur K e n n z e i c h A nalanlagen, Verkehrsampeln, Ve'rkehrssäulen, 
n U n g v 0 n G e s c h ä f t e n, Hotels, Gaststätten, Schildkröten, Fernsprechhämschen USW., soweit, 
Theatern und Lichtspielhäusern in gewissem notwendig, in  Betrieb ZU lassen sind. Dabei sind 
Umfange zugelassen, wobei Ar t  sowie Beginn Sie aber SO ZU verdunkeln, daß sie nur in der 
und Ende der Beleuchtung genau festgelegt sind, yerkehrsnotwendigen Blickrichtung sichtbar 
und zwar wird bestimmt, daß diese Hinweis- sind- 
Schriften dunkelblaues Licht haben müssen und 
lediglich Angaben über Art, und Namen des Be- 3. Belenchtnng der Landfahneuge* 
triebes aufweisen dürfen. Bei Theatern ' und a) A 1 1 g e m e i n e S .  
Lichtspielhäusern darf außerdem der Titel der 
Darbietung angezeigt werden. Leuchtende Hin- 

.zu sagen, daß 2- B- Wohnraume, die in der Regel rungsverordnung zum Luftschutzgesetz ange- 

leichterung des Straßenverkehrs. 

schleusen zu verhindern ist, daß Licht beim R i c h t  l e u c h t e n ,  die für die Verkehrs- 

Grundsätzlich sind bei allen Landfahrzeugen 
und deren Anhängern, d. h. also bei Kraftfahr- 
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zeugen, Straßenbahnen, nicht reichseigenen K e n n z e i c h e n ist blaues Licht zu verwenden. 
Eisenbahnen, Fahrrädern, Fuhrwerken und Dabei muß das Kennzeichen bei Dunkelheit 
Handwagen, Verdunklungsmaßnahmeii diirch- unter einem AufblickWinkel von etwa 90° fur ein 
zufuhren. normalsichtiges Auge bei einer Schrifthohe von 

1 n B e w e g u ll g b e f i n ,j 1 i c h @ 
Landfahr- 75 mm auf eine Entfernung von mindestens 10 m 

zeuge und deren Anhariger mussen bei Dunkel- (bei einer Schrifthohe von 45 mm auf eine Ent- 
heit unter Beachtung der Verdunklungsvor- fernung von mindestens 6 m und bei einer 
Schriften beleuchtet seiii. ~ i i ~  n i c h t i n B e - . Schrifthohe Von 35 mm auf ein0 Entfernung voll 
w e g U n g b e f i n d 1 i c h e Landfahrzeuge gilt mindestens 5 m) noch deutlich lesbar sein. Die 
gmnds&tzlich das gleiche, jedoch mit gewissen Helligkeit der Fahrtrichtungsanzeiger ist eben- 
Ausnahmen. So ist bei Kraftfahrzeugen auf ,falls, Z. B. durch Farben der Gluhlampen, so 
offentlichen Straßen, die sich nicht in B~~~~~~~ herabzusetzen, daß sie bei Dunkelheit und klarer 
befinden, die Fahrbahnbe]euchtung, näm]ich Sicht bis ZU einer Entfernung von 150 m Sicht- 
Vcrnlicht, Abblendlicht und Tarnscheinwerfer, bar sind- 
auszuschalten. Die Pflicht zur Kenntlichmachurig B r e m s 1 i c h t e r mussen Z. B. durch schwar- 
der seitlichen Begrenzung der Kraftfahrzeuge zen Anstrich der Abschlußscheibe lichtdicht so 
bleibt dabei unberührt. abgedeckt werden, daß nur ein waagerechter, 

~i~~ Beleuchtuilg der Fahrzeuge ist n i c h t hochstens 1 cm breiter Schlitz in  der Hohe der 
e r f o r d e r 1 i c h die Gluhlampe das Licht austreten iäl3t. 
raumlich abgegrenzt und als solche kenntlich Fur die I n n e n b e 1 e U c h t U n g d e r F a h r - 
gemacht sind oder außerhalb der Fahrbahnen z e u g e darf nur dunkelblaues Licht verwendet 
offentlicher Straßen liegen. werden, es sei denn, daß an  den Fenstern und 

Kraftr&der, ~ ~ h ~ ~ ~ d ~ ~ ,  'Handwagen u n t e r Turen lichtdicht abschließende Vorhänge vor- 
einem Meter Breite, Handschlitten sowie Kinder- handen sind und es sich dabei um Fahrzeuge 
wagen, die ihrem Bestimmungszweck dienen, handelt, in denen Während der Verdunklung ge- 
brauchen, ebenfalls nicht ' beleuchtet zu sein, arbeitet worden muß- 
wenn sie außerhalb der Fahrbahn so abgestellt 
sind, daß sie den Verkehr nicht gefährden oder C) F a h r r ä d e r -  
behindern. Fahrradlampen müssen lichtdicht so abge- 

deckt werden, daß nur ein waagerechter, etwa 
b, K I- a f t f a h r 7, e u g e 1 cm breiter Schlitz in der Mitte der Abschluß- h a n g e 8 r .  Scheibe das Licht austreten läßt. Ferner sind die 

Bei Kraftfahrzeugen mussen die H a u p t -  Lampen nach oben hin so abzuschirmen, daß 
s c h e i n w el r f er, safern sie nicht mit Zuge- unmittelbares Licht, zur Beleuchtung der Fahr- 
lassenen Tarriblenden versehen sind, lichtdicht bahn nur unterhalb der Waagerechten austreten 
so abgedeckt werden, daß nur ein formfester, kann. Wichtig ist, daß die Lampen bei Dunkel- 
waagerechter, 5 bis 8 cm langer und 1 cm brei- heit und klarer Sicht bis zu einer Entfernung 
ter Schlitz in der Mitte der Abschlußscheibe das von 200 m noch sichtbar, aus einer Entfernung 
Licht austreten laßt. Der Schlitz muß mit einer von 500 m jedoch nicht mehr wahrnehmbar sein 
mindestens 8 cm langen Schute so abgeschirmt durfen. Für die S c h 1 U ß 1 i c h t e.r gelten hin- 
sein, daß kein Licht nach oben austreten kann. sichtlich der Helligkeit dieselbe0 Bestimmun- 

A 1 1 e u b r i g e n s c h e i n w a r f e r (Nebel- gen. Nic/ht verdunkelt zu werden brauchen die 
lampen, ~ , ~ ~ h ~ ~ h ~ i ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~  usw.) mussen durch elektrischen Schlußlichter der Fahrräder, Wenn 

setzt werden. Ausgenommen sind hiervon L ~ ~ -  Technischen Reichsanstalt tragen imd mit einer 
pen Zur Beleuchtung von Arbeitsgeräten hinter . G1uhlampe 6 v'0704 A ausgerü4stet sind- 
land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen. 
Diese Lampen mussen aber entsprechend den d) F U h 1 W e r  k e U n d H a n d w a g  e n -  
Bestimmungen verdunkelt sein. Fuhrwerke und Handwagen U b e r  1 m 

FUr die Benutzung der N e b e 1 1 a m F e n B r e i t e müssen bei Dunkelheit sder  starkem 
können die (irtlichen Lufhchutzleiter in Gegen- Nebel eine weiße oder schwach gelbe Lampe 
den mit besonders .shrken Nebelbildungen AUS- fuhren. Diese muß an oder unter dem Fahrzeug 
nahmen zulasSen, wenn hierfür eine zwingende links so angebracht werden, daD durch die Lampe 
Notwendigkeit zur sicheren ~ ~ ~ ~ h f ü h ~ ~ ~ ~  des das Fahrzeug nach Vorn und rückwärts als Sol- 

ches erkennbar gemacht wird. Hinsichtlich der 
Helligkeit gilt dasselbe wie für ,Fahrräder, näm- Verkehrs besteht. 

A u ß e r h a l b  g e s c h l o s s e n e r  O r t -  lich, daB das Licht bis zu einer Entfernung von 
s c h a f t e n  darf das Fern- oder das Abblend- 200 m noch sichtbar und aus einer Entfernung 
licht der ordnungsmäßig verdunkelten Haupt- von 500 m nicht mehr wahrnehmbar sein darf. 
Scheinwerfer zur Beleuchtung der Fahrbahn be- 
nutzt werden. I n n e r  h a 1 b geschlossener Ort- 
schaften darf nur das Abblendlicht benutzt wer- 4. Straßenbahnen und nicht reichseigene Eisen- 
den, bei Vorhandensein eines Tarnscheinwerfers bahnen. 
jedoch nur dieser. Für diese gelten grundsätzlich dieselben Ver- 

Die Helligkeit der s e i t 1 i c h e n Begrenzungs- dunklungsbestimmungen wie für die übrigen 
lampen, der Freilampen von Droschken U. 8. so- Fahrzeuge. So sind z. B. die S c h e i n w e r f e r 
wie der Schlußlichter ist in geeigneter Weise SO nach oben so abzuschirmen und in ihrer Licht- 
herabzusetzen, daß die Lichtquelle bei Dunkel- wirkung so herabzusetzen, daß direktes Licht 
heit und klarer Sicht bis zu einer Entfernung zur Beleuchtung der Fahrbahn nur in der ver- 
von 200 m noch sichtbar, aus einer Entfernung kehrstechnisch notwendigen Blickrichtung Sicht- 
von 500 m jedoch nicht mehr wahrnehmbar ist. bar ist. Die Scheinwerfer müssen blendfrei sein. 

Fur die B e I e U c h t U n g d e r  h i n  t e r  e n Auch für  ihre Helligkeit gilt die Bestimmung, 

auf p a r k p 1 a. t i e n, 

* 

u n d d e r e n * n - 

. 

Entfernen der Gluhlampen außer Betrieb ge- Sie d a  Prüfzeichen ,,PTR" der Physikalisch- 
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claß sie aus einer Entfernung von 200 m bei Bei S t r a  ß e n b a h n e n wird die gesamte 
klarer Sicht noch sichtbar und aus einer Ent- Fahrleitung auf der Strecke 5 Minuten nach 
fernung von 500 m nicht mehr wahrnehmbar Ertönen des Fliegeralarms und in frontnahen 
sein durfen. Gebieten unmittelbar nach dem Signal „Akute 

beleuchtung, wie Z. B. Schlußlichter, Fahrtrich- Wenn sich Straßenbahnwagen bei Flieger- 
tungsarizeiger, Trittstufenbeleuchtung usw. alarm in der Nähe von öffentlichen Luftschutz- 

räumen befinden, SO sind sie unverzüglich still- 
Jeder zug s0l1 ' o t e s Schlußl'icht fuhren- Für zusetzen. Ist ein offentlicher Luftschutzraum 

die  Innenbeleuchtung ist w e i ß e s L i c h t zu nicht in der Nähe, so sind die Straßenbahnwagen 
mit den Fahrgästen möglichst bis zum nächsten verwenden. 

Die Fenster der Straßenbahnwagen sind mit Luftschutzi-aum weiterzufahren. 
lichtdichten und lichtdicht abschheßenden Vor- Die Fahrer und Schaffner mussen uber die 
hängen Z U  verdunkeln. Damit fällt in Zukunft Lage der öffentlichen Luftschutzraume an ihrer 
der vielfach als lästig empfundene Verdunk- Fahrstrecke unterrichtet sein. 
lungsanstrich der Fenster der Straßenbahnen Nach KennZeichnung des Stillstehenden zuges 
fort- Wenn .Verdunklungseinrichtungen nicht oder Wagens mittels Warnbe]euchtung begeben 
vorhanden sind, so sind die seitlichen Wagen- sich Fahrer, schaffner und Fahrgäste in den lamRen durch Schwarzlack oder durch Abdeck- nächsten öffentlichen Luftschutzraum. ~ ~ 1 1 ~  
kappen und die mittleren WWenlamPen durch Straßenbahnwagen Vom Fliegeralarm im unbe- 
Kappen mit seitlichen Einschnitten abzudecken. bauten Gelände betroffen werden und nicht bis 

Für Hoch- und Untergrundbahnwagen kann in die Nähe von öffentlichen Luftschutzräumen 
der Reichsverkehrsminister Abweichungen zu- gefahren werden können, bleiben die Fahrgäste, . 
lassen. sofern bessere Deckungsmöglichkeiten in unInit- 

telbarer Nähe nicht vorhapden sind, Zweck- Für die nicht reichseigenen Eisenbahnen, be- mäßig in den Wagen. sonders die elektrisch betriebenen, gelten die 

iiicht vom Reichsverkehrsminister Abweichun- die Straßenbahnen wahrend des Fliegeralarms 
gen zugelassen werden.. verkehren, soweit es die .jeweiligen Umstände 

und die ostilichen Verhältnisse zulassen. * Bei 
5. Verhalten bei Fliegeralarm. unmittelbar drohendem Luftangriff sind jedoch 

Das gesamte Wirtschafts- und Verkehrsleben die Fahrneugern stillzusatzen* 
11&, auch während der Dunkelheit bei „öffent- Für die reichseigenen Eisenbahhen gelten die 
licher Luftwarnung" (ÖLW) weiterzugehen und BestimInUngen sinngemäß. 
ist bei ,,Vorentwarnung" (yLz) sofort wieder auf- 
zunehmen. Bei Fliegeralarm ruht der gesamte Vu. BrandSchutz 
Verkehr, in frontnahen Gebieten jedoch erst bei 
dem Signal ,;Akute Luftgefahr". Feuerlöschteiche bei Frost 

0 r t - Bei eintretendem Frost ist es erforderlich, das 
S C h a f t e n sind bei Fliegeralarm die Fahrzeuge Einfrieren der Feuerlöschteiche zu vsrhindern. 
so abzustellen, daß die freie. Durchfahrt nicht Um für den Bedarfsfall eine eisfreie Ent- behindert wird (möglichst auf freien Plätzen). nahmestelle zu erhalten, hat sich das Einfrieren- Dabei gelten die bestehenden Parkverbote nicht. lasSen einer Holztonne am Rande des Teiches 

Dagegen ist jedoch das A b  S t e 11 e n V 0 n bewährt. Die Tonne ist zweckmäßig mit Laub, 
Fa  h r z 8 U g e n v e r b 0 t e n an engen Und un- Stroh oder HOIZ ZU füllen. Der Tonnenboden 
übersichtlichen' Straßenstellen, in Scharfen muß SO tief in d a  Wasser eingelassen sein, daß 
StraßenkWmungen, an Straßenkreuzungen er auch bei starkem Frost noch unterhalb der ZU 
und -einmundüngen, an Brücken, .Vor Grund- erwartenden Eisdecke abschließt und im Be- 
stücksein- und -ausfahrten, vor Eingängen Z U  darfsfall rasch eingeschiagen werden kann. 

1 öffentilichen Luftschutzräumen, Lultschutzbun- Nachdem Schnee gefallen und die erste trag- 
kern, Lazaretten, Krankenhäusern USW., kurz fähige Eisdecke gebildet ist, kann auch durch 
überall da, wo das Fahrzeug den Verkehr stören Aufbringen einer gleichmäßigen Scl~neeschic~t 

von mindestens % m Höhe auf einen Teil der kann. 
Die Z U g a n  g 4 z U H Y d r a n  t e n und son- Eisfläche die Bildung einer dickeren Eisschicht 

hindert werden. Bei fehlendem Schnee dagegen kann folgendes 
Mit Tieren bespannte Fahrzeuge und Tier- Verfahren angewendet werden: Nach Bildung 

transporte sollen, soweit Notunterkunfte nicht einer geschlossenen Eisdecke wird durch Be- 
erreicht werden können, möglichst in Seiten- sprengen mit Wasser eine ausreichende Starke 
Straßen einbiegen. Dabei sind die Zugtiere aus- herbeigeführt, um späteren Bruch ZU verhindem. 
zuspannen und kurz und fest anzubinden. Der Hiernach wird die vorhandene Wassernenge 
Zugang zu Wasserentnahmestellen muß frei durch Entnahme soweit verringert, daß ein Luft- 
bleiben. polster von etwa 15 Gm Dicke zwischen Eis- und 

Kleine Fahrzeuge, wie Fahrräder, Handwagen - Wasserschicht entsteht. Durch diesen Luftraum 
. usw., sind von der Fahrbahn zu entfernen. wird eine weitere Eisbildung erschwert. Bei 

A u ß e r h a 1 b g e s c h 1 o s s e n e r 0 r t - gr6ßeren Teichen ist die Eisdecke in der Mitte 
s c h a f t e n ist bei Fliegeralarm der Fahrzeug- durch Pfosten zu unterstützen, die zweckmäßig 
verkehr zulässig, soweit es die jeweiligen um- wahrend der Herstellung Oder nach Entleerung 
stande und die örtlichen Verhältnisse gestatten. der Teiche einzubauen sind- 
Bei unmittelbar drohendem Luftangriff sind Bei Bitumenteichen empfiehlt sich das vor- 
jedoch auch diese Fahrzeuge abzustellea genannte Verfahren nicht, da die Teiche bei Eis- 

Das gleiche gilt für den Lichtschein der Außen- ' Luftgefahr" spannungs1os gemacht. 

vorstehenden Bestimmungen sinngernaß, soweit Außerhalb geschlossener Ortschaften durfen 

I n n e r h ar l  b g.e S C h 1 0 S s e n e r 

stigen Wasserentnahmesteilen dürfen nicht be- verhindert werden.. I 

. 
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bruch an den Rändern beschädigt und undicht  vorhandene Baukapazitat abgestimmtes Mindest- 
werden. Zum Enteisen der  Ränder von Bitumen- bauphPamm aufgestellt. , 
teichen hat sich vor allem das Einlassen von Erhebliche Veranderungen der Programmgrund- 
Balken in f/2 bis 1 m Entfernung von den Rän- lagen haben mich veranlaßt, Verlagerungen und Kur- 
dern und das tägliche Schlagen auf die Balken Zungen im Mindestbauprogramm personlich anzu- 
zum Zerbrechen der entstandenen Eisschicht be- ordnen. Auch dieses Bauprogramm kann aber nur 

durchgefuhrt werden, wenn die für seine Durcli- 

Taue  in der  gewünschten Lage festgehalten wer- leiter das ausschließliche Verfügungsrecht über die 
den. In gleicher Weise kann das Enteisen durch Baukapazität ihres Bereichs haben. Die Lage er- 
Belegen der  Teichränder mit % m breiten Fa- fordert, daß sämtliche Beteiligten, vor allem die Be- 
schinen erreicht werden. darfsträger, ihre Maßnahmen nach dieser Regelung 

ausrichten und keinerlei Ausnahmen anstreben. 
Allen Amtern und Dienststellen meines Ministe- 

riums gebe ich auf, der Einhaltung dieser Anordnung 
VIiT. Baulicher Luftschutz 

währt. Die Balken müssen durch Ketten Oder  fulirung allein verantwort]ichen OT-Einsatzgruppeii- 

Splitterschutzzellen ihr besonderes Augenmerk zuzuwenden. 
S p e e r .  

Der Reichsminister der Luftfahrt 
Az. 41 L 42.12 (Chef d. Luftf./L.In. 13/3 I1 C b) 

XU. Ausbildungswesen und 
Verschiedenes 

L u f t s c h u t z  f i l m e  
, ,,Erst löschen, dann retten" und 
„Die Sicherung des Luftsehutzraumes." 

Es sind zwei Luftschutzfilme hergestellt, von 
denen der eine das Thema ,,Erst loschen, dann 

deutung der nachbarlichen Hilfe hingewiesell 
wird- 

Der zweite Film behandelt „die Sicherung des 
Zu Ziffer 6: Luftschutzraumes". E r  weist in unterhaltender 

Wirkung besonders stark ausgesetzt ist, sind Zelle AbStützung der Decken hin und zeigt, wie mit 
und Deckel in einem Arbeitsgang zu betonieren und einfachen Mitteln der Luftschutzraum berge- 
durch Eisen zu verankern. Die äußere Form der richtet und gegen Rauch und Qualm abgedichtet 
Zelle muß möglichst abgerundet sein." wird. 

Es wi1-d gebeten, obige Forderungen bei Bau- Beide Filme werden mit je einem SpielfikIl 
anweisungen künftig zu berücksichtigen gekoppelt und laufen an den deutschen Licht- 

I. A:: 0 t t o .  . spieltheatern an. 

St.Qu., den 10. Dezember 1944. 
B e z U g: Erl. DRdLuObdL. - Az. ' 41  L 42.12 

Nr. 22 136J43 (L.In. 13/3 I1 C a) v. 12.11.1943. 
Die mit obigem Bezugseilaß bekanntgegebenen 

,,Richtlinien für den Bau von Splitterschutzzellen und 
-schränken" - Fassung September 1943 - erhalten 
auf Grund von Erfahrungen aus Luftangriffen und 
von Versuchsergebnissen folgende Zusätze: 

- 

Zu Ziffer 2: 
„SplitterschutzZellen sind moglichst über Erd- retten" behandelt, in welchem auch auf die B ~ -  

gleiche anzuordnen und mit Erde im Neigungsver- 
haltnis 1 : 2 bis zum oberen Deckelrand anzuböschen. 
Die Sehschlitze müssen, in der Erdanboschung aus- 
gespart werden." 

,,Da der Deckel der Splitterxhutzzelle der Zerkndl- Form auf die Notwendigkeit einer sachgemäßeil 

Personal- --lind. Sachunkosten für Planung und 

Der Reichsminister der Luftfahrt 
Az. 4 1L 50 Nr. 21485J43 I1 Ang. . Mit einem besonders schwerwiegenden Fall der 
(Chef d.Luftf./L.In. 1313 I1 Ba) ' U b e r t r e t u n g  d e r  V e r d u n k l u n g s v o r -  

St.Qu., den 27. Dezember 1944. S C  h r i f t e n hatte sich kürzlich ein Amtsgericht in 
B e z u  g: DRdLuObdL. - ~ ~ . ? 4 1  L 50 Nr. 214@j/43 - Berlin zu befassen. Der Angeklagte T. hatte zweimal 

(L.In. 13/3 I1 Ba) - vom 24.8.1943. während eines Fliegeralarms aus dem geoffneten 
Zur Klärung der Frage, ob die Architektengebühr Fenster eines Zimmers seiner Wohnung Licht heraus- 

bei LS-Baumaßnahmen des gas-, Splitter- und trüm- scheinen lassen, ohne sich um die Zurufe von Nach- 
mersicheren Ausbaues von LS.-Räumen nach der barn zu kümmern. Im ersten Falle mußte schließ- 
Gesamtherstellungssumme oder nach der E k d -  lich der Luftschutztruppführer in die Wohnung ein- 
herstellungssumme abzurechnen ist, wird bestimmt, dringen und d a  Licht durch Herausschrauben der 
daß derartige Aufträge grundsätzlich nach der E i n- Sicherungen ldschen, im zweiten Falle konnte sich z e 1 h e r  s t  e 11 U n g s s  u m m  e abzurechnen sind. der Angeklagte erst auf sehr energische Ermahnun- Diese Regelung tritt für a l le  noch nicht abge- 

lautende Verträge, die bereits abgeschlossen waren, Licht auszuscha1ten' 
behalten ihre Gultigkeit. , In der Gerichtsverhandlung gab der Angeklagte die 

Vorfalle zu. Er versuchte jedoch, sich irn ersten Fallt? _- i ' damit herauszureden, daß er den Alarm Überhört 
hatte; die Verdunklung in seiner Wohnung sei An- 

Stillegung von Bauvorhaben und Umsetzung gelegenheit seiner Familienangehorigen, die offenbar 
von Arbeitskräften übersehen hätten, daß er in seinem Zimmer noch 

Licht gebrannt hatte. Im zweiten Falle sei er nach 
der Vorentwarnung in seine Wohnung gegangen und 
habe Licht eingeschaltet, ohne zu bemerken, claB 
durch Feindeinwirkung .die Verdunklungsvorrich- 
tung zerstört worden sei. 

Diese Einwendungen konnten ihn jedoch in keiner 
Weise entlasten. Das U r  t e i 1 lautete daher auf zwei 
Monate Gefängnis. 

B EME RKE N S W E RTE GE RICHTSURTE I 1 E 

eines hartnäckigen Verdnnklnngssünders, 
Bearbeitung baulicher LS.-Maßnahmen Bestraf nng 

-' 

schlossenen Archit,ektenverträge in Kraft. Anders- gen der Hausbewohner dazu entsch1ießen, se1bst dag 

Im Auftrag: 0 t t 0. 

Der Reichsminister 
für Rüstung und Kriegsproduktion 

Z4/A Bau-OT - 212 - 48/44 
Berlin, den 6. November 1944. 

Zur Sicherung ekriegsentscheidender Baumaßnah- 
men hatte mein Amt Bau-OT im Einvernehmen mit 
der „zentralen planung", die zu den programvor- 
schlagen die Bedarfsträger gehört hat, ein auf die 
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